
Seite 1 von 2
_______________________________________________________________________________
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. (Berufsschullehrerverband)
Schwabstraße 59 • 70197 Stuttgart • Tel. 0711 489837-0 • Fax 489837-19 • E-Mail: info@blv-bw.de • Internet: www.blv-bw.de

Pressemitteilung
Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg

Stuttgart, 08.10.08

Vier Mannheimer Schulen müssen Videoüberwachung der Schulhaus-
zugänge sofort einstellen

Berufsschullehrerverband (BLV) fordert die Schaffung einer gesetzli-
chen Grundlage für die Videoüberwachung

Aufgrund eines Vorstoßes des Landesdatenschutzbeauftragten hat die Stadt Mannheim

als Schulträger vier Schulen aufgefordert, die Videoüberwachung der Schulzugänge mit

sofortiger Wirkung einzustellen. Dreizehn weitere Schulen, deren Videoüberwachungsan-

lagen bereits vor dem 23.02.2007 installiert waren, wurde hierzu eine Frist bis zum Jah-

resende gesetzt, falls bis dahin keine gesetzliche Rechtsgrundlage für solche Videoauf-

zeichnungen vom Landesgesetzgeber geschaffen werde. Hintergrund ist, dass nach ei-

nem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23.02.2007 solche Videoüberwa-

chungen nur dann zulässig sind, wenn eine hinreichende gesetzliche Ermächtigung vor-

liegt. Dies sei aber bislang nicht gegeben. Wenn der Landesgesetzgeber diese bis zum

Jahresende nicht schaffe, müssten auch die sogenannten Altanlagen abgeschaltet wer-

den.

Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbandes (BLV) Waldemar Futter wies am Mitt-

woch (08.10.08) in Stuttgart darauf hin, dass ein maßvoller Einsatz der Videoüberwa-

chung bei besonders gefährdeten Schulen sinnvoll und richtig sei. Hier sei insbesondere

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, denn das Recht auf informationelle

Selbstbestimmung sei ein hohes Rechtsgut. Deshalb sollte nur bei besonders Gefähr-

dungslagen auf eine Videoüberwachung zurückgegriffen werden. Wenn hierzu die ge-

setzlichen Voraussetzungen derzeit nicht vorlägen, dann sei es Sache von Landesregie-

rung und Landtag, diese umgehend zu schaffen. Futter verwies darauf, dass berufliche

Schulen häufig bis in die späten Abendstunden geöffnet seien.
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Gerade in den Abendstunden sei jedoch eine Überwachung des Zugangs der Schulen als

Schutz vor „ungebetenen Gästen“ unabdingbar. Eine notwendige Videoüberwachung der

Zugänge würde mit dem Ziel eingesetzt, vandalismusbereite Personen, Einbrecher und

Drogenkonsumenten abzuschrecken. Schüler wie Lehrkräfte hätten Anspruch auf Gefah-

renabwehr und eine möglichst störungsfreie Lernumgebung. Die Erfahrungen der Schu-

len mit Videoüberwachung zeigten eindeutig, dass seit Einführung der Videoüberwachung

die Sachbeschädigungen und Diebstähle nachließen, erklärte Futter (BLV) abschließend.

An den beruflichen Schulen wurden im Schuljahr 2007/08 landesweit 371.614 Schülerin-
nen und Schüler unterrichtet.
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